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Schweiz 

Mit Konzessionspflicht 

• 790 – 862 MHz, 50 mW, RIR 1009-04, endet 1.01.2013 

• 826 - 832 MHz, 50 mW, RIR 1009-13 

• 470 – 790 MHz, 50 mW, RIR 0203-10 

• 174 – 223 MHz, 50 mW, RIR 1009-02 

 

Keine Konzessionspflicht 

• 863  – 865 MHz 

• 1785 – 1800 MHz, RIR 1009-09 

 

Kosten für eine Konzession 

• Antrag einmalig CHF 130,- zuzüglich + CHF 10,- / Monat 

• Befristete Konzession (einmalig CHF 65,- + ca. CHF 3,35/10 Tage) 

• Die Gebühr ist unabhängig der Anzahl der betriebenen Mikrofone. 

• Eine Konzession ist nicht übertragbar  

Beispiel: Ein Vermieter muss seine Anlage selber betreiben – Der Mieter benö-

tigt eine eigene, befristete Konzession. 

 

Information 

http://www.bakom.ch/themen/geraete/00568/01208/index.html?lang=de 

 

http://www.bakom.ch/themen/geraete/00568/01208/index.html?lang=de


Ö sterreich 

Anmeldepflichtig 

• 470 – 790 MHz, max. 50 mW ERP, für 10 Jahre 

• 790 – 862 MHz, max. 50 mW ERP, befristet auf Ende 2011 

• 821 – 832 MHz, zu gleichen technischen Bedingungen wie in 470-790 MHz 

• 174 – 216 MHz, max. 50mW 

• 230 – 250 MHz, max. 50mW 

 

Lizenzfrei  

• 863 – 865 MHz, max. 10mW ERP 

• 1785,7 – 1799,4 MHz, max. 50mW EIRP 

• Diskussion der Verwendung des L-Bands (1.4GHz) 

 

Gebühren  

• Pro Sender werden Gebühren in Höhe von 51,53 € mit einer Gültigkeit von 10 

Jahren (470-790MHz/ 174-216MHz) bzw. 1 Jahr (790-862MHz, Verlängerung mit 

geringer Gebühr) erhoben.  

 

Informationen 

• Antrag auf eine zeitlich befristete Bewilligung zum Betrieb von Funkanlagen: 

http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/formulare/index.html 

• Elektronische Beantragung: 

http://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-

flow?quelle=HELP&flow=FO&leistung=LA-HP-GL-FormularRundfunkHilfsdienste 

• Funkschnittstellen: 

http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/funk/frequenzverw/downloads/fsblt.

pdf 

• Gebühren:  

http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/recht/aut/verordnungen/tkgv.html 
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Die Niederlande 

Aktueller Status 

• Genehmigungsfreie Nutzung freier Frequenzen von 470-862 MHz, 195-202 MHz 

(max. ERP 50mW) und 863-865 MHz (max. ERP 10mW). 

• Ausnahme: Die TV-Kanäle 32 bis 40 (550-622 MHz) werden genutzt für drahtlo-

se Reportagen, die 50 mW ERP überschreiten.  

• TV Kanal 63 (806-814 MHz) ist landesweit verfügbar. 

 

Laufende Aktivität 

• Am 15. Dezember 2010 hat das Parlament der Kommission für Wirtschaft über 

die Umsetzung der „Digitalen Dividende“ beraten und erstellte eine Zeitplanung.  

Im zweiten Quartal 2011 sollen Auktionen zu den Frequenzen 790-862 MHz 

Band gestartet werden. Es ist vorgesehen, dass die Installation der Wireless-

Breitband-Netze (LTE) am 1. Januar 2013 beginnen.  

• Derzeit ist es noch zulässig auf diesen Frequenzen Funkmikrofone (bis 2015? 

Ein genaues Datum ist derzeit nicht festgelegt) zu nutzen. Funkmikrofone dür-

fen allerdings keine  Störungen des Mobilfunks verursachen.  

• Es soll keine finanzielle Entschädigung geben, wenn ein Abschreibungszeitraum 

von 3 Jahren erreicht wird. 

• Es laufen national weiter Beratungen zu diesen Fragestellungen. 

 

  



UK 

Preliminary remark 

 ‘Site’ License required and issued where frequencies are not used for 

broadcasting in a given geographical location – access could be for a lim-

ited period or on a long-term basis. 

¶ 470 – 606 MHz, max. 50 mW ERP 

¶ 614 – 854 MHz, max. 50 mW ERP (790 – 854 availability ends end of 2012) 

¶ 1785 – 1800 MHz max 50 mW ERP 

 

‘Shared’ License required – annual renewal 

¶ 606 – 614 MHz, max. 50 mW ERP  

¶ 854 – 862 MHz max. 50 mW ERP (Availability ends end of 2012) 

 

 License exempt frequencies  

¶ 863 – 865 MHz, max. 50 mW ERP 

¶ 173.8 – 175 MHz max 50 mW ERP 

 

Running Activities 

• 790 – 862 MHz paired with 2.6 GHz spectrum currently scheduled for sale by 

auction in 2012. New 4G LTE mobile networks expected to be up and running 

by the end of 2013. 

• TV 31 to 37 (550 – 606 MHz) currently viewed by Ofcom as their ‘next priority’ 

in terms of release to the market – UK specific situation. 

• BEIRG (British Entertainment Industry Radio Group) in constant contact with UK 

regulator Ofcom. 

• Compensation scheme for licenced TV69 users (854 – 862 MHz) now up and 

running. 

• For details on cost of UK licensing contact JFMG – www.jfmg.co.uk 

  

file:///V:/1_07042011/PMSE-Forum/PLS2011/Handzettel/www.jfmg.co.uk


Deutschland  

Allgemeinverfügt 

• 790 – 814 und 838 – 862 MHz, 50 mW, Vfg 91/2005, endet 31.12.2015 

(danach sind Einzelzuteilungen möglich) 

• 823-832 MHz, Vfg 09/2011 

• 863 – 865 MHz, Vfg 7/2006 

• 1785 – 1805 MHz, 50 mW , Vfg 10/2011   

• Ein weiteres Ziel ist die zusätzliche Bereitstellung alternativer Frequenzen zur 

Nutzung durch Funkmikrofone in den Frequenzteilbereichen 1452 - 1477,5 MHz 

(Amtsblatt der BNetzA 20/2009). 

 

Einzelzuteilung  

• 470 – 710 MHz, 50 mW, Rundfunkprogrammproduktion 

• 710 – 790 MHz, 50 mW 

• 174 – 230 MHz, 50 mW 

 

Gebühren für eine „Durchsagefunkanlage“ (drahtlose Mikrofonanlagen) 

• Einmalig 130,00 Euro pro Antrag. Dieser Betrag beinhaltet einmalige Verwal-

tungskosten unabhängig von der Anzahl von drahtlosen Mikrofonen, die in der 

Anlage genutzt werden.  

• Ein zusätzlicher Frequenznutzungs- und EMV Beitrag beträgt zurzeit 9,10 € pro 

Sender und Jahr.  

 

Die Forderung nach „gleichwertigen Frequenzen“ (Deutschland) 

• Trotz Öffnung der Frequenzen unterhalb 790 MHz wurde diese Forderung nicht 

umgesetzt. Ein Teilproblem: Diese Frequenznutzung ist nicht kostenlos. 

• Abhilfe könnte eine Allgemeinverfügung im L-Band bringen. Diese Nutzung ist in 

bereits den nationalen Frequenzplan aufgenommen. Eine Frequenzzuweisung 

wird von internationalen Entscheidungen abhängig gemacht.  

 

 



Entschädigung bei der Frequenzumstellung(Deutschland) 

• Der deutsche Bundesrat hat am 12.06.2009 zugesagt:  

„Es wird geprüft, inwieweit diese Umstellungskosten angemessen im Rahmen 

der Neuvergabe u. a. auch durch die künftigen Frequenznutzer zu tragen sind.“  

 

• In einer Beratung am 26.01.2010 wurde von BMWi/BMF ausgeführt: 

 

– Als Basis für die Entschädigung gilt der Wert einer Anlage bewertet nach den 

gültigen Abschreibungsregeln. Aufgrund der Gleichbehandlung gilt dies für 

kaufmännische und kameralistische Buchführung. 

– Entschädigungsberechtigt ist nur der, der nachweislich gestört wird oder der 

nachweisen kann, dass er in absehbarer Zeit gestört werden wird.  

– Alle möglichen Kostenerstattungen werden mit Finanzierungsvorbehalt belegt 

sein. 

– Details soll eine diesbezügliche Verwaltungsvorschrift (Mai/Juni2011?) enthal-

ten. 

 

• Die Position des APWPT ist:  

Wenn sich die Bundesregierung und die Länderkammer auf eine Änderung der 

Frequenzzuteilung (zur Realisierung der Breitbandinitiative) einigen, dann 

herrscht auch Klarheit, das damit Kosten verbunden sind.  

Es erscheint wenig Plausibel, dass diese durch die Endanwender drahtloser Pro-

duktionswerkzeuge und Kommunen aufgebracht werden müssen.  

Hier muss dringend nachgebessert werden! 

Č Wir rufen daher zu einer E-Petition auf  

    http://www.apwpt.org/aufruf-zu-einer-e-petition/index.html  

 

 

  

http://www.apwpt.org/aufruf-zu-einer-e-petition/index.html


APWPT  
Wie weiter, was ist unser Fokus? 

• In vielen Ländern steht die Entscheidung zur Digitalen Dividende noch aus. 

-> Diese Entwicklung wollen wir aktiv begleiten 

• In den Ländern, die bereits eine Entscheidung getroffen haben, setzen wir für 

eine rasche Umsetzung ein. 

Ą So setzen wir uns für Planungssicherheit ein 

Ą In den andern Ländern unterstützen wir die Sachdiskussion 

• Die gesamte Branche muss sich jetzt auf eine neue Situation einstellen und in 

ggf. in angepasste Werkzeuge investieren 

Ą Wir geben allen Versuchen die getroffenen Absprachen und Zusagen zu ver-

wässern oder gar eine 2. Digitale Dividende herbeizuführen eine klare Absage 

„NICHT MIT UNS!“ 

Ą Dazu brauchen wir allerdings die Unterstützung der gesamten Branche“ 

 

 

Der Berufsverband für professionelle drahtlose Produktionstechnologie (Association 

of Professional Wireless Production Technologies, APWPT) vertritt die Interessen der 

Hersteller und Nutzer drahtloser Funksysteme. Er setzt sich auf nationaler und inter-

nationaler Ebene für den Erhalt der für diese Technik benötigten Frequenzen ein.  

Durch die konsequente Vernetzung von internationalen Experten aus Applikation, 

Standardisierung, Regulierung, Produktentwicklung, Wissenschaft und Lobbyarbeit 

wird ein Höchstmaß an Sachkompetenz angestrebt. 

 

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.apwpt.org. 

 

Association of Professional Wireless Production Technologies e. V.  

c/o Matthias Fehr 

Erlanger Str. 9 

D-91083 Baiersdorf 

Tel.: +49 (0) 9133 60 76 864 

Fax: +49 (0) 9133 60 76 865 
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